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Sitzungstermin: 04.11.2021 
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Sitzungsende: 19:40 Uhr 
Ort: Kultur-u. Veranstaltungszentrum K3 
 

2. . Genehmigung der Satzungsänderungen des Schutzwasserverbandes Völkermarkt – Jaunfeld 
 
Beschluss: 

Die Satzungen des Schutzwasserverbandes Völkermarkt – Jaunfeld, Neufassung 2021, werden 
genehmigt.  

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

3. . Genehmigung der Asphaltierung des Erich-Rudolf Weges 
 
Für die Asphaltierung des Erich-Rudolf-Weges liegt ein Angebot der Swietelsky AG mit EUR 37.198,- 
vor. Von Seiten der MGK Tschuk Village Projektentwicklungs GmbH ist entsprechend dem 
gegenständlich in Geltung befindlichen Gemeinderatsbeschluss eine Kostenbeteiligung für die in Rede 
stehenden Straßenbauarbeiten zu leisten. Darüber hinaus werden die Grabarbeiten sowie die 
Wiederherstellung durch den Bauhof der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See getätigt.  

 
Beschluss: 

Die Asphaltierung des Erich-Rudolf-Weges wird genehmigt.  

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

4. . Genehmigung WVA-BA 14, Bestandwasserleitung Kreisverkehr Unterburg 
Nachdem seitens der Landesstraßenverwaltung geplant war, den Kreisverkehr in Unterburg (Primitz) 
umzubauen und zu erneuern, war kurzfristig die Möglichkeit gegeben, eine defekte Schieberklappe, 

 



welche sich unter dem Kreisverkehr befindet auszutauschen und gleichzeitig die anliegende 
Wasserversorgungsleitung zu erneuern. 
Diese Arbeiten wurden unter dem Titel „Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen“ im Oktober 
und November 2020 ausgeführt und aus dem Gebührenhaushalt Wasserversorgung finanziert. 
Nachdem sich nunmehr die Möglichkeit der Erlangung einer Bundesförderung von 20% für dieses 
Projekt eröffnet, sollen die Kosten, wie auch die Finanzierung beschlossen werden. 

 

   

KOSTEN   

Baumeisterarbeiten Tscherteu Bau GmbH 31.601,66 

Rohrmaterial Schmidt's HandelsgmbH 42.574,08 

Asphaltierungsarbeiten Swietelsky AG 12.635,56 

   

Baunebenkosten WDL Wasserdienstleistungs GmbH 541,02 

 Wallner Thomas GmbH 3.338,84 

   

Ingenieurgebühren Oberressl & Kantz ZT GmbH 20.000,00 

 (noch nicht verrechnet)  

Gesamtkosten   110.691,16 

   

   

FINANZIERUNG   

Bundesförderung (20%) KPC Kommunalkredit Austria 22.000,00 

   

Eigenmittel Wasserhaushalt  88.691,16 

   

Gesamtfinanzierung   110.691,16 

 

 
Beschluss: 

Das Projekt „WVA-BA14 Sanierung Wasserleitung Kreisverkehr Unterburg“ wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

5. . Genehmigung WVA-BA 15 Bestandwasserleitung Beerenweg – Finanzierungsplan 
Im Zuge der Sanierung bzw. des Ausbaues des Beerenweges soll auch die bestehende 
Bestandswasserleitung zur Gänze erneuert werden. 
 
Zu diesem Zweck wurde von der Firma Oberressl & Kantz ZT GmbH ein Projekt samt Kostenschätzung 
erstellt. Dieses wurde auch zur Förderung bei der KPC Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
(Umweltförderung Bund) eingereicht. 
 
Auf Basis der Kostenschätzung wurde folgender Finanzierungsplan erstellt: 
 



 
 

 
Beschluss: 

 
Der Finanzierungsplan für das Projekt „WVA-BA15 Sanierung Bestandswasserleitung Beerenweg“ wird 
genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

6. . Genehmigung von Straßenbauarbeiten im Rahmen der Sanierung des Beerenweges 
Neben der Sanierung der Bestandswasserleitung im Bereich des Beerenweges ist auch die 
Neuasphaltierung des Beerenweges notwendig. Die diesbezügliche Kostenschätzung der Swietelsky 
AG vom 13.10.2021 sieht eine Kostenbelastung in Höhe von brutto  297.889,75 € vor. Diese 
Kostenschätzung beinhaltet die nachstehend angeführten Leistungen: 
 

• Asphaltabtrag; 

• Auskoffern; 

• Abtrag alte Einlaufschächte; 

• Abtrag alte Entwässerung (teilweise) 

• Regenwasserkanal DN 300 (Grabung UP) 

• Anschlussleitungen zu Einlaufschächte DN 160 

• 15 Stück Einlaufschächte 

• 1 Stück Sickeranlage  

• 70 lfm Sickerstreifen samt Drainrohr und Vliesummantelung 

A) Mittelverwendung

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2021 2022

Baumeisterarbeiten 97.000          70.500          26.500          

70.000          70.000          

14.000          10.000          4.000             

Baunebenkosten 13.950          10.000          3.950             

26.000          14.000          12.000          

9.050             7.500             1.550             

230.000        182.000        48.000          

B) Mittelaufbringung

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2021 2022

Eigenmittel aus Gebührenhaushalt 184.000        182.000        2.000             

KPC-Zuschuss (20%) 46.000          46.000          

230.000        182.000        48.000          

Summe:

Summe:

Materialbereitstellung Rohr

Materialbereitstellung Sonstiges

Ingenieurgebühren

Unvorhergesehenes



• Unterbauplanum 

• Frostkoffer 40 cm stark 

• Feinplanum 

• Asphalt 

• Bankettarbeiten 

• Diverse Regieleistungen 
 
Beschluss: 

 
Die Sanierung des Beerenweges samt Neuasphaltierung davon wird mit Verweis auf die 
Kostenschätzung der Swietelsky AG vom 13.10.2021 genehmigt.  

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

7. . Genehmigung der Anschaffung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 860/1, Wald, KG St. Kanzian, EZ 

760, von Herrn Wilhelm Fingerl, durch die Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH und Übernahme dieser 
durch die Thermalbad Entwicklung GmbH angeschafften Teilfläche in das Eigentum der Gemeinde St. 
Kanzian am Klopeiner See, samt Übernahme sämtlicher im Rahmen dieser käuflichen Anschaffung 
entstandenen Kosten. 

 

Beschluss: 

Die Anschaffung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 860/1, Wald, KG 76113 St. Kanzian, EZ 760, im 
Ausmaß von 7.000 m², von Herrn Wilhelm Fingerl, laut Optionsvertrag vom 18.12.2013, durch die 
Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH, FN 396942 p, sowie die anschließende käufliche Übernahme 
der in diesem Zusammenhang von der Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH angeschafften 
Teilfläche des Grundstückes Nr. 860/1, KG 76113 St. Kanzian, EZ 760, in das grundbücherliche Eigentum 
der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See, samt Übernahme sämtlicher der Thermalbad Klopein 
Entwicklung GmbH im Rahmen der käuflichen Anschaffung der vorangeführten Teilfläche 
entstandenen Kosten (Kaufpreis, Vertragserrichtungskosten samt Gebühren und Abgaben, 
Vermessungskosten), wird genehmigt.  
 
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage, in welcher auch der Erlös des 
Seegrundverkaufes angelegt wurde, wie auch aus den Bedarfszuweisungsmitteln 2021 in Höhe von 
EUR 212.500,00. 

 
Über Zusatzantrag von Vzbgm. Preinig fasst der Gemeinderat folgenden  
 

Beschluss: 

 
Die Weitergabe der gegenständlichen Kaufoption laut dem vorliegenden Optionsvertrag vom 
18.12.2013, abgeschlossen zwischen Wilhelm Fingerl, geboren am 22.05.1938, und der Thermalbad 
Klopein Entwicklung GmbH, FN 396942 p, von der Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH an die 
Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See sowie die Annahme davon und Wahrnehmung des 
Optionsrechtes (Vermessung, Ankauf, alleinige Kosten- und Gebührentragung) durch die Gemeinde St. 
Kanzian am Klopeiner See, wird genehmigt.  

 



Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

21 2   

 
 

8. . Genehmigung der Anschaffung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 863/1, Wald, KG St. Kanzian, EZ 54 

von Herrn Josef Hofmayer, durch die Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH und Übernahme dieser 
durch die Thermalbad Entwicklung GmbH angeschafften Teilfläche in das Eigentum der Gemeinde St. 
Kanzian am Klopeiner See, samt Übernahme sämtlicher im Rahmen dieser käuflichen Anschaffung 
entstandenen Kosten 

 
Beschluss: 

Die Anschaffung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 863/1, Wald, KG 76113 St. Kanzian, EZ 54, im 
Ausmaß von bis zu 60.000 m², von Herrn Josef Hofmayer, laut Optionsvertrag vom 18.12.2013, durch 
die Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH, FN 396942 p, sowie die anschließende käufliche 
Übernahme der in diesem Zusammenhang von der Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH 
angeschafften Teilfläche des Grundstückes Nr. 863/1, KG 76113 St. Kanzian, EZ 54, in das 
grundbücherliche Eigentum der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See, samt Übernahme sämtlicher 
der Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH im Rahmen der käuflichen Anschaffung der 
vorangeführten Teilfläche entstandenen Kosten (Kaufpreis, Vertragserrichtungskosten samt Gebühren 
und Abgaben), wird genehmigt.  
 
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage, in welcher auch der Erlös des 
Seegrundverkaufes angelegt wurde, wie auch aus den Bedarfszuweisungsmitteln 2021 in Höhe von 
EUR 212.500,00. 
 
Über Zusatzantrag von Vzbgm. Preinig fasst der Gemeinderat folgenden  
 

Beschluss: 

 
Die Weitergabe der gegenständlichen Kaufoption laut dem vorliegenden Optionsvertrag vom 
18.12.2013, abgeschlossen zwischen Josef Hofmayer, geboren am 11.01.1962, und der Thermalbad 
Klopein Entwicklung GmbH, FN 396942 p, von der Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH an die 
Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See sowie die Annahme davon und Wahrnehmung des 
Optionsrechtes (Vermessung, Ankauf, alleinige Kosten- und Gebührentragung) durch die Gemeinde St. 
Kanzian am Klopeiner See, wird genehmigt.  

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

21 2   

 
 

9. . Prüfung und Feststellung der Bilanz 2020, Verteilung des Bilanzgewinns und Entlastung des 

Geschäftsführers der Kommunalgesellschaft St. Kanzian m.b.H 
 
Beschluss: 



Die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See als Alleingesellschafterin der Kommunalgesellschaft St. 

Kanzian m.b.H. genehmigt den Jahresabschluss zum 31.12.2020 und gilt er damit als 
festgestellt, 

Die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See als Alleingesellschafterin der Kommunalgesellschaft St. 

Kanzian m.b.H. bestimmt, dass der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von € 108.491,78 auf neue 
Rechnung vorgetragen wird und 

Die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See als Alleingesellschafterin der Kommunalgesellschaft St. 

Kanzian m.b.H. erteilt der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

22  1  

 

10. . Prüfung der Gebarung der Kommunalgesellschaft St. Kanzian m.b.H. für den Zeitraum 03.09.2020 bis 

16.09.2021 – Belegprüfung 

 
Beschluss: 

Der Prüfungsbericht des Kontrollausschusses über die am 16.09.2021 für den Zeitraum 03.09.2020 bis 
16.09.2021 stattgefundene Prüfung der Gebarung der Kommunalgesellschaft St. Kanzian mbH wird zur 
Kenntnis genommen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

22  1  

 

11. . Kenntnisnahme des Prüfungsergebnisses des Kontrollausschusses über die am 16.09.2021 

stattgefundene Kontrollausschusssitzung gemäß den Bestimmungen der K-AGO für den Zeitraum 
13.05.2021 bis 16.09.2021 

 
Beschluss: 

Der Prüfungsbericht über die am 16.09.2021 stattgefundene Gebarungsprüfung des 
Kontrollausschusses wird zur Kenntnis genommen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 


